
_Im Rahmen der Beschäf-
tigung von Arbeitskräften,
sei es von Helferinnen oder
von angestellten Ärzten, be-

findet sich der Arzt in der Position eines Arbeitgebers,
was für ihn gleichzeitig die Übernahme einer Fülle von
Rechten und Pflichten bedeutet. Insbesondere im
Rahmen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
sind grundlegende Besonderheiten zu beachten. Die
wichtigsten Grundstrukturen sollten daher jedem
Arzt geläufig sein. 
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt in
der Regel durch eine ordentliche (I) oder eine außer-
ordentliche (II) Kündigung. Einen Sonderfall der or-
dentlichen oder außerordentlichen Kündigung stellt
die Änderungskündigung dar (III). Eine weitere Been-
digung des Arbeitsverhältnisses kann dadurch zu-
stande kommen, dass die Arbeitsvertragsparteien ei-
nen Aufhebungsvertrag (IV) schließen. 
Soweit das Arbeitsverhältnis aus einem der vorge-
nannten Gründe endet, entstehen nachvertragliche
Pflichten des Arbeitgebers, wie z.B. die Pflicht zur
Zeugniserteilung. 

I. Der in der Praxis wichtigste Beendigungstatbestand
des Arbeitsvertrages ist die ordentliche Kündigung.
Sie erfordert eine Kündigungserklärung. Die Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses ist nur schriftlich
wirksam. Notwendig ist die eigenhändige Unter-
schrift des Kündigenden. Mangels einer körper-
schaftlichen Struktur wird die BGB-Gesellschaft nach
dem gesetzlichen Modell durch alle Gesellschafter
vertreten. Somit müssen grundsätzlich alle Gesell-
schafter (z.B. einer Arztpraxis) unterschreiben,
wenn nicht eine wirksame Stellvertretung vorliegt
(BAG v. 21.04.2005 – 2 AZR 162/04). Das Fehlen auch

nur einer Unterschrift kann die Nichtigkeit der er-
klärten Kündigung zur Folge haben. Das LAG Nieder-
sachsen (LAG Nds., Urt. v. 11.12.2009 – 10 SA 594/09)
hielt die Kündigung einer Arzthelferin durch ledig-
lich einen Gesellschafter für formnichtig.
„Unterschreibe für eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts nur ein Gesellschafter und füge er keinen
Vertretungszusatz hinzu, sei nicht auszuschließen,
dass die Unterzeichnung durch den oder die ande-
ren  Gesellschafter vorgesehen war und dessen/de-
ren Unterschrift/-en noch fehlt/fehlen.“
Soweit daher Gesellschaften bürgerlichen Rechts ar-
beitsrechtliche Kündigungen zu erklären haben, ist
darauf zu achten, dass zweifelsfrei für die Gesell-
schaft als solche gehandelt wird. Zudem müssen ent-
weder sämtliche Gesellschafter unterzeichnen oder
es werden Originalvollmachten über abweichende
Vertretungsbefugnisse beigefügt. Eine generelle
 Verkehrssitte, dass in Gesellschaften bürgerlichen
Rechts im Allgemeinen oder in ärztlichen Gemein-
schaftspraxen im Besonderen stets ein Gesellschafter
allein ohne Hinweis auf ein Handeln in Vollmacht Wil-
lenserklärungen abgibt, besteht nicht. 
Im Interesse des Arbeitnehmers besteht für das Ar-
beitsverhältnis grundsätzlich Bestandsschutz. Der
Gesetzgeber hat zum Schutze bestimmter Arbeit-
nehmergruppen in der Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst deren Kündbarkeit durch gesetzli-
che Hürden verboten oder eingeschränkt (besonderer
Kündigungsschutz). Die im Berufsleben  besonders
geschützten Personengruppen sind insbesondere
Frauen während der Schwangerschaft und nach 
der Geburt (Mutterschutz), Elternzeitberechtigte,
Schwerbehinderte, Auszubildende, Wehr- und Zivil-
dienstleistende sowie Betriebsrats-/Personalratsmit-
glieder. Neben dem besonderen Kündigungsschutz

Wenn schon kündigen,
dann richtig!
Fallstricke bei der Kündigung eines Arbeitsvertrages durch die
GbR (LAG Niedersachsen, Urt. v. 11.12.2009 – 10 SA 594/09).
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gibt es den allgemeinen Kündigungsschutz. Das 
Kündigungsschutzgesetz findet aber nicht auf alle 
Arbeitsverhältnisse Anwendung. Aufgrund der im
Rahmen der „Agenda 2010“ zum 1. Januar 2004
vorgenommenen Gesetzesänderungen muss zwi-
schen Arbeitsverhältnissen unterschieden werden,
die zu diesem Stichtag bereits bestanden und sol-
che, die nach diesem Zeitpunkt eingegangen wur-
den. Das bedeutet, dass in Unternehmen, bei dem
es „alte“ und „neue“ Mitarbeiter gibt, eine gespal-
tene Rechtslage besteht: 
Für Altarbeitnehmer – also bei Mitarbeitern, die be-
reits vor dem 1. Januar 2004 ihre Arbeit aufgenom-
men haben – gilt die frühere Rechtslage. Danach hat
die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
zwei Voraussetzungen: 
_Das Arbeitsverhältnis besteht im selben Betrieb

oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger
als sechs Monate.

_Der Betrieb oder das Unternehmen beschäftigt re-
gelmäßig mehr als fünf Arbeitnehmer, wobei Aus-
zubildende nicht mitzählen.

Für alle Arbeitnehmer, die nach dem 1. Januar 2004
ihre Arbeit aufgenommen haben (auf den Zeitpunkt
des Vertragsschlusses kommt es nicht an), gilt das
Kündigungsschutzgesetz nur, wenn das Unterneh-
men regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer be-
schäftigt. 
Die beiden Regelungen gelten parallel. Das bedeutet
beispielsweise: 
_Bestehen fünf „alte“ und fünf „neue“ Arbeitsver-

hältnisse, genießt keiner Kündigungsschutz.
_Bestehen sechs „alte“ und vier „neue“ Arbeitsver-

hältnisse, besteht für die „alten“ Kündigungs-
schutz. Die „neuen“ Mitarbeiter haben keinen
Kündigungsschutz, weil die Schwellenzahl 10
noch nicht überschritten ist.  

Auch wenn der Geltungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes nicht eröffnet ist, ist der Arbeitneh-
mer nicht schutzlos. Arbeitnehmer müssen zumin-
dest vor einer sitten- oder treuwidrigen Arbeit-
geberkündigung geschützt werden. Das Bundes-
arbeitsgericht misst dementsprechend die Arbeitge-
berkündigung am „Gebot sozialer Rücksichtnahme“. 
Neben diesen Besonderheiten muss der ordentlich
Kündigende bestimmte Kündigungsfristen einhal-
ten. Die Grundkündigungsfrist beträgt für beide
Parteien einheitlich vier Wochen. Erklärt der Arbeit-
nehmer die Kündigung, bleibt es bei der gesetzlichen
Grundkündigungsfrist, gleichgültig, wie lange das
Arbeitsverhältnis schon besteht. Erklärt der Arbeit-
geber die Kündigung, gelten mit zunehmender Be-
schäftigungsdauer verlängerte Kündigungsfristen.
Je nach Beschäftigungsdauer wächst die Kündi-
gungsfrist bis zur maximalen Länge von sieben Mo-
naten zum Ende eines Kalendermonats. Die Rege-
lung, dass Beschäftigungszeiten vor der Vollendung
des 25. Lebensjahres keine Berücksichtigung finden,

ist aufgrund bestehender Europarechtswidrigkeit
nicht mehr anzuwenden (EuGH Urt. v. 19.01.2010 –
Rs. C-555/07). 
Die Kündigungsfristen schützen sowohl den Arbeit-
nehmer als auch den Arbeitgeber vor dem unzeitigen
Verlust der Leistung des anderen Teils. 
Will der Arbeitnehmer die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses durch den Arbeitgeber nicht hinnehmen,
muss er binnen drei Wochen nach Zugang der Kündi-
gung eine Klage beim Arbeitsgericht erheben. An-
dernfalls gilt die Kündigung als von Anfang an rechts-
wirksam. 

II. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem
Grund kommt in Betracht, wenn Tatsachen vorliegen,
aufgrund derer es dem Kündigenden nicht zugemu-
tet werden kann, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf
der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Been-
digung fortzusetzen. Ebenso wie die ordentliche er-
folgt auch die außerordentliche Kündigung durch
eine Kündigungserklärung, die zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform bedarf. Die außerordentliche Kündi-
gung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach
Kenntnis des Kündigungsgrundes zu erklären. Die Er-
klärung muss den Kündigungsgrund nicht angeben,
um wirksam zu sein. Eine Ausnahme besteht bei der
außerordentlichen Kündigung des Ausbildungs-
verhältnisses. Allerdings muss der Kündigende dem 
anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund 
unverzüglich schriftlich mitteilen. Soweit der Kündi-
gende diese Pflicht nicht erfüllt, kann er sich durch-
aus schadensersatzpflichtig machen. Das Bundesar-
beitsgericht prüft grundsätzlich in zwei Schritten, ob
eine außerordentliche Kündigung nach § 626 Abs. 1
BGB wirksam ist. In einem ersten Schritt wird gefragt,
ob der Sachverhalt unabhängig vom Einzelfall „an
sich“ geeignet ist, einen wichtigen Grund zu liefern
(1), im zweiten Schritt wird in einer umfassenden
Interessenabwägung untersucht, ob dem Kündigen-
den unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalles zugemutet werden kann, das Arbeitsverhält-
nis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur
vereinbarten Beendigung fortzusetzen (2). 

1. Die Liste von Gründen, die eine außerordentliche
Kündigung rechtfertigen können, ist lang. Grund-
sätzlich kann bspw. eine krankheitsbedingte Minde-
rung der Leistungsfähigkeit einen wichtigen Grund
für eine außerordentliche Kündigung darstellen. An
die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung ist ein
besonders strenger Maßstab anzulegen. Insgesamt
sind außerordentliche personenbedingte Kündigun-
gen nur selten erfolgreich. Ein außerordentlicher
Kündigungsgrund kann auch in dem Verhalten des
Arbeitnehmers bedingt sein. Verhaltensbedingte
Gründe liegen in der Praxis den meisten außerordent-
lichen Kündigungen zugrunde. Dies sind bspw. Belei-
digungen, diffamierende oder ehrverletzende Äuße-
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rungen über den Arbeitgeber, Vorgesetzte oder Kolle-
gen. Aber auch Eigentums- oder Vermögensdelikte
zum Nachteil des Arbeitgebers können eine außeror-
dentliche Kündigung rechtfertigen. Die Rechtspre-
chung ist hier besonders streng. Sie macht keine Aus-
nahme bei Diebstahl oder Unterschlagung gering-
wertiger Sachen. Für die Eignung des Vermögensde-
likts als „wichtiger Grund“ kommt es nicht auf die
Höhe des Vermögensschadens an; auch Bagatellde-
likte sind grundsätzlich geeignet, das Vertrauensver-
hältnis zwischen den Vertragsparteien zu zerstören.
Erst auf der zweiten Prüfungsstufe (Interessenabwä-
gung) kann die geringe Schadenshöhe unter Umstän-
den eine Rolle spielen. 

2. Soweit festgestellt wurde, dass ein bestimmter
Kündigungssachverhalt „an sich“ geeignet ist, eine
außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen, bedarf
es auf der zweiten Stufe der Prüfung stets einer um-
fassenden Interessenabwägung. Es müssen Tatsa-
chen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfal-
les und unter Abwägung der Interessen beider Ver-
tragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der ver-
einbarten Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht
zugemutet werden kann. Erforderlich ist die Pro-
gnose, dass das Arbeitsverhältnis durch die eingetre-
tene Störung auch künftig erheblich beeinträchtigt
sein wird. Zudem muss die außerordentliche Kündi-
gung das unausweichlich letzte Mittel sein, um die
eingetretene Störung des Arbeitsverhältnisses aus-
zuräumen. Erst wenn die zulässigen, geeigneten und
angemessenen Mittel ausgeschöpft wurden, die in ih-
ren Wirkungen milder sind als die außerordentliche
Kündigung, fällt die Interessenabwägung zugunsten
des Kündigenden aus. Das Bundesarbeitsgericht
nennt als Beispiele für mildere Mittel: Abmahnung,
Versetzung, einverständliche Vertragsänderung,
außerordentliche Änderungskündigung und ordent-
liche Kündigung. 
Das in der Praxis wichtigste „mildere Mittel“ ist die Ab-
mahnung. Eine Abmahnung ist die Aufforderung zur
Änderung eines unerwünschten Verhaltens. Sie setzt
voraus, dass der Arbeitgeber 
_ein bestimmtes vertragswidriges Verhalten des 

Arbeitnehmers beanstandet (Hinweisfunktion)
_den Arbeitnehmer zu einem künftigen vertragsge-

mäßen Verhalten auffordert (Ermahnungsfunk-
tion), und 

_ ihm für den Wiederholungsfall arbeitsrechtliche
Konsequenzen androht (Warnfunktion). 

Sie sollte in der Praxis zu Beweiszwecken schriftlich
erfolgen. Das Recht zur Abmahnung unterliegt keiner
Frist. Es kann aber verwirkt sein, wenn der Arbeitneh-
mer davon ausgehen durfte, er werde wegen seiner
Verfehlung nicht mehr belangt. Die Abmahnung ist
daher zeitnah zu erstellen. Zudem können zahlreiche

Abmahnungen wegen gleichartiger Pflichtverletzun-
gen (z.B. Verspätungen) die Warnfunktion der Ab-
mahnung abschwächen. Der Arbeitgeber muss dann
die letzte Abmahnung vor Ausspruch der Kündigung
besonders eindringlich gestalten, um dem Arbeitneh-
mer klar zu machen, dass eine weitere Pflichtverlet-
zung nicht mehr zu einer weiteren Abmahnung, son-
dern zur Kündigung führen wird. Der abgemahnte
und der zum Anlass für die Kündigung genommene
Verstoß müssen gleichartig sein, d.h. auf derselben
Wertungsebene liegen. Ob eine oder mehrere  Abmah-
nungen der Kündigung vorausgehen müssen, hängt
ab von den Umständen des Einzelfalls. 

III. Das primäre Ziel der Änderungskündigung ist es
nicht, das Arbeitsverhältnis zu beenden, sondern es zu
geänderten Bedingungen fortzuführen. Die Ände-
rungskündigung ist das Druckmittel, um den Ab-
schluss eines Änderungsvertrages zu erreichen. Nur
wenn der andere Vertragsteil den Arbeitsvertrag nicht
zu geänderten Bedingungen fortsetzen will, soll die
Kündigung das Arbeitsverhältnis beenden (sekundä-
res Ziel). 
Die angestrebte Änderung der Arbeitsbedingungen
kann auf zwei verschiedene Arten mit der angedroh-
ten Beendigung des Arbeitsverhältnisses verknüpft
sein:
_Der Arbeitgeber kann eine unbedingte Kündigung

des Arbeitsverhältnisses mit dem Angebot verbin-
den, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Bedin-
gungen fortzusetzen.

_Der Arbeitgeber kann die Kündigung unter der
aufschiebenden Bedingung aussprechen, dass der
Arbeitnehmer das ihm unterbreitete Änderungsan-
gebot nicht annimmt. 

Die Änderungskündigung soll den Arbeitnehmer vor
die Alternative stellen: entweder Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen oder
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

IV. Letztendlich können die Parteien das Arbeitsver-
hältnis nicht nur vertraglich begründen, sondern
auch vertraglich beenden. Der Aufhebungsvertrag
bedarf der Schriftform. Es sollten alle wichtigen
Punkte (Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Aus-
schluss von Nachforderungen, Verrechnung von Ur-
laubsansprüchen, Abfindung, Ausstellung eines Ar-
beitszeugnisses, Ausgleichsklausel) im Vertrag selbst
geregelt werden.  Der Aufhebungsvertrag entbindet
von der Einhaltung der Kündigungsfristen, es greift
weder der allgemeine noch ein besonderer Kündi-
gungsschutz ein.

V. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Regelungsmög-
lichkeiten ist es in jedem Fall angezeigt, sich frühzei-
tig mit den verschiedenen Beendigungstatbeständen
auseinanderzusetzen und sich ggf. eines fachkundi-
gen Rates zu bedienen._ 
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